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nen als Rechtsnachfolger Partei eines 
Behandlungsfehlerprozesses werden. 
Daher muss der Erbe mit dem Verlust 
seines Eigentums an der Patienten-
akte einverstanden sein. Eine Aus-
händigung von Patientenunterlagen 
sollte jedoch nur gegen eine schrift-
liche Bestätigung erfolgen. 

II. Der Staat als Erbe
Bei Ausschlagung der Erbschaft oder 
Nichtvorhandensein eines Erben erbt 
der Staat gemäß § 1936 BGB. Die 
Patientenunterlagen, samt der Auf-
bewahrungspflicht, fallen in diesem 
Fall als Nachlassverbindlichkeit dem 
Staat zu. Dieser steht dann in der 
Pflicht, die Patientendaten in gleicher 
Weise zu verwalten oder in ord-
nungsgemäße Obhut zu geben, wie 
eine natürliche Person als Erbe nach 
den oben beschriebenen Grundsätzen.

Sind die Unterlagen herrenlos oder 
kümmert sich niemand hinreichend 
um sie, kann im Anwendungsbereich 
von §§ 28 Abs. 3 Röntgenverord-
nung (RöV), 85 Abs. 3 Satz 2 Strah-
lenschutzverordnung (StrlSchV) die 
zuständige Behörde die Hinterlegung 
an einer von ihr zu bestimmenden 
Stelle, in der Regel das örtliche 
Gesundheitsamt, anordnen. Andern-
falls ist die allgemeine Gefahrenab-
wehrbehörde (Ordnungsamt) zustän-
dig (Spickhoff/Scholz, 2. Aufl. 2014, 
MBO § 10 Rn. 10).

Zusammenfassung
Im Fall der Auflösung einer Gemein-
schaftspraxis kommt es auf das Inte-

resse des Patienten an, wo die Pati-
entenakte künftig aufbewahrt wer-
den soll. Liegt eine Erklärung des 
Patienten vor, so ist sich nach dieser 
zu richten. Ohne Erklärung eines 
Patienten ist die Patientenakte bei 
dem Arzt aufzubewahren, der in den 
Räumlichkeiten weiter tätig ist. Ist 
keiner der Ärzte der aufgelösten 
Gemeinschaftspraxis in den Räum-
lichkeiten mehr tätig, so hat derje-
nige Arzt die künftige Aufbewah-
rung zu gewährleisten, der den 
größten Teil der Patienten behandelt 
hat. Dem anderen Arzt steht aber 
ein Herausgabeanspruch der Akte zu, 
sobald sich der Patient zu einer Wei-
terbehandlung bei diesem entschei-
det. 
Um sämtlichen Problemen aus dem 
Weg zu gehen, ist zu empfehlen, die 
Patientenakten mit Aufnahme der 
Tätigkeit einer Gemeinschaftspraxis 
nach Ärztezugehörigkeit zu sortie-
ren. Bei erstmaliger Aufnahme eines 
Patienten sollte nach spezifischen 
Behandlungswünschen durch einen 
bestimmten Arzt gefragt werden. 
Des Weiteren bietet es sich an, 
zugleich eine Erklärung des Patien-
ten über die künftige Verwahrung 
seiner Akte einzuholen. Wurde dies 
nicht von Anfang an getätigt, ist der 
Patient möglichst frühzeitig zu infor-
mieren, ob und wo die Ärzte einer 
sich auflösenden Gemeinschaftspra-
xis in Zukunft praktizieren, damit der 
Patient sich noch vor der Auflösung 
der Praxis entscheiden kann, welcher 
Arzt die jeweilige Patientenakte ver-
wahren soll. 

Im Fall der Auflösung eines MVZ ist 
ebenfalls das Interesse des Patienten 
zu erforschen. Hat der Patient aus-
drücklich nur mit einem Arzt des 
MVZ einen Behandlungsvertrag 
geschlossen, hat auch nur dieser 
Arzt für die Dauer der Aufbewah-
rungsfristen für die Verwahrung der 
Akten Sorge zu tragen. Der regelmä-
ßige Vertragsschluss mit dem MVZ, 
der Gesamtheit der dort praktizie-
renden Ärzte, sorgt allerdings dafür, 
dass die Aufbewahrungspflicht 
regelmäßig vom MVZ als Gemein-
schaftseinrichtung zu tragen ist. 

Im Todesfall müssen die Erben oder 
der Staat vollständig die Pflichten 
des Arztes übernehmen und für eine 
ordnungsgemäße Aufbewahrung der 
Patientenakten sorgen. Kommen sie 
dieser Pflicht nicht ordnungsgemäß 
nach, kann eine Strafbarkeit nach  
§ 203 StGB drohen. Die Wahrung 
der ärztlichen Schweigepflicht ist 
vordringlich zu beachten. Erben von 
Patientenunterlagen wird empfohlen, 
sich von der zuständigen Ärztekam-
mer zum Umgang mit Patientenun-
terlagen beraten zu lassen. 
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4. Etage
Horst Hirsig
Spiegelungen – Werke aus 
verschiedenen Zyklen
bis 22. Oktober 2017

Konzerte und 
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Michael Hofmann
Der besondere Moment
26. Oktober 2017 bis 21. Januar 2018
Vernissage: Donnerstag, 
26. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Einführung: Thomas Gerlach, 
Schriftsteller, Radebeul

Programmvorschau
24. September 2017, 11.00 Uhr
Junge Matinee „Klang des 
Spätsommers“
Es musizieren Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule des 
Landkreises Meißen.




